
EXPATS IN INDIEN-

RECHT & STEUERN

28. April 2021     Mumbai I Germany

SUCCESSFUL
TOGETHER
SUCCESSFUL
TOGETHER

Rödl & Partner Consulting Private Limited
Rödl & Partner GmbH

In association with 



©
 R

öd
l &

 P
ar

tn
er

 

AGENDAAGENDA

1 Sprecher

2 Recht

3 Steuern

4 Stay Tuned

5 Kontakt



©
 R

öd
l &

 P
ar

tn
er

 

1. SPRECHER

Sabrina Arifin

Associate
Rödl & Partner GmbH
Nürnberg

‾ Ursula Hoffmann arbeitet bei Rödl & Partner seit 3 Jahren als
Senior Consultant.

‾ Sie berät ausländische Unternehmen bei Investitionen in
Indien.

‾ Sie ist spezialisiert auf die Bereiche Markteintritt,
Arbeitsrecht, grenzüberschreitende Arbeitsverhältnisse.
Zusätzlich betreut sie bei Rödl & Partner den Bereich
Erneuerbare Energien in Indien.

‾ Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität
Konstanz und absolvierte dort erfolgreich ihr erstes
juristisches Staatsexamen. Im Anschluss absolvierte sie ihr
Referendariat in Lübeck mit erfolgreichem zweiten
juristischem Staatsexamen.

Ursula Hoffmann

Senior Consultant
Rödl & Partner Consulting Private Limited 
Mumbai

‾ Sabrina Arifin ist seit 2 Jahren bei Rödl & Partner am Standort
Nürnberg als Rechtsanwältin beschäftigt.

‾ Sie betreut insbesondere deutsche Unternehmen in
ertragsteuerlichen Fragestellungen im Rahmen des
Indiengeschäfts, wie z.B. zur Quellensteuer, zu Betriebsstätten
und auch zu Mitarbeiterentsendungen.

‾ Zudem begleitet sie Mandanten bei der Erfüllung der indischen
Tax Compliance in Indien.

‾ Sie studierte Rechtswissenschaften in Trier und absolvierte
den LLM in Norwich, England. Das anschließende
Referendariat leistete sie in Hanau, u.a. mit einer Station in
Pune bei Rödl & Partner Consulting.
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2. RECHT2. RECHT

2.1 Übersicht

2.2 Vertragsgestaltung

2.3 Sozialrecht

2.4 Visa & Immigration

2.5 Aspekte aus der Praxis
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2.1 ÜBERSICHT

5

Vertragsgestaltung
Doppelbesteuerungs

-abkommen

Sozialversicherungs-
abkommen

Visa & Immigration

Gute Planung im 

Voraus ist 

unabdingbar!
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2.2 VERTRAGSGESTALTUNG

6

Vertragsgestaltung

Ausreichende Dokumentation und 
klare Abgrenzungen notwendig!

Arbeitnehmer-
entsendung

Arbeitnehmer-
versetzung

Entsendevertrag/
Secondment
Agreement

Lokaler 
Anstellungs-

vertrag

Welche 
arbeitsrechtlichen 
Vorschriften sollen 
gelten?

Weisungs-

rechte

Wo soll das Gehalt 
ausgezahlt werden?

Wer trägt die 
Kosten?

Zweck des Auslandseinsatzes

Sollen die Kosten 
verrechnet werden?

Dauer des Auslandseinsatzes
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2.3 SOZIALRECHT

7

Sozialversicherungs-
abkommen

Deutschland <-> Indien

Lokale 
Versicherung

Gruppen-
versicherung

Wer trägt die 
Kosten?

Entsende-
vereinbarung

Ausnahme-
vereinbarung

Lokale
Renten-

versicherung

“International Worker” 
- 12% AG- und AN-Anteil 

auf Basic Salary

- Keine 
Entsendung

- Länger als 
48 Monate

- Entsendung 
bis zu 48 
Monate

Renten- und 
Arbeitslosen-
versicherung

Andere 
Versicherungen, 

wie Kranken-
versicherung
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2.4 VISA & IMMIGRATION

8

Employment
Visa/ 

Business 
Visa

Registrierung 
unter dem 
Foreign 

Registration 
Office

C-Form & 
Police 

Verification
Beantragung 

der PAN
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2.5 ASPEKTE AUS DER PRAXIS

9

Payroll

Familie des 
Arbeit-

nehmers

Zusätzliche
Gehalts-
aspekte

Währungs-
kursrisiko

Bankkonto

Zusätzliche 
Steuerlast

‾ Unterkunft

‾ Firmenwagen

‾ Fahrer

‾ Umzugskosten

‾ Heimflüge zu 
privaten 
Zwecken, etc.

Visa + Kosten

Wer trägt das Risiko

Wer trägt die 
Kosten?

Zusätzliches 
Bankkonto in Indien 
notwendig?

Evtl. Schattenabrechnung
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3. STEUERN3. STEUERN

3.1 Lohneinkünfte - Steuerpflicht

3.2
Zu versteuernde Lohneinkünfte und 
Lohnsteuer

3.3 Sonstiges
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Steuerliche Ansässigkeit 

3.1 LOHNEINKÜNFTE - STEUERPFLICHT

in Indien* in Deutschland 

- Aufenthalt in Indien mind. 182 Tage im Steuerjahr 
ODER

- 365 Tage in letzten 4 Jahren + 60 Tage

- Wohnsitz in Deutschland

- gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland

Grundsatz: steuerpflichtig in Indien Grundsatz: steuerpflichtig in Deutschland

1) Ständige Wohnstätte

2) Mittelpunkt der Lebensinteressen

3) Gewöhnlicher Aufenthalt

Tie-Breaker-Rule

*Gilt nicht für indische Staatsangehörige oder Personen indischer Herkunft 
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3.1 LOHNEINKÜNFTE - STEUERPFLICHT

Beispiel: Ansässigkeit in Indien Beispiel: Ansässigkeit in Deutschland

• Aufenthalt in Indien in einem Steuerjahr mind. 182 
Tage 

• Wohnsitz wird in Deutschland aufgegeben, d.h. 
keine Wohnung zurückbehalten, Familie zieht 
ebenfalls nach Indien 

• Wohnsitz wird in Deutschland beibehalten, d.h. 
Wohnung in Deutschland wird nicht aufgegeben, 
Familie bleibt in Deutschland

Lohneinkünfte in Indien 
steuerpflichtig

Lohneinkünfte in Deutschland 
steuerpflichtig

Ausnahmen

• Aufenthalt in Deutschland mehr als 183 Tage im 
Steuerjahr

• Vergütung durch deutschen (! wirtschaftlichen) 
Arbeitgeber

• Betriebsstätte in Deutschland

• Aufenthalt in Indien mehr als 183 Tage im 
Steuerjahr

• Vergütung durch indischen (! wirtschaftlichen) 
Arbeitgeber

• Betriebsstätte in Indien

Steuerpflicht in Indien (Freistellung unter 
Progressionsvorbehalt in Deutschland)

Steuerpflicht in Deutschland & Indien 

(Steuerabzug in Indien)
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3.2 ZU VERSTEUERNDE LOHNEINKÜNFTE UND LOHNSTEUER

Steuerbarer Lohn Steuervergünstigungen Steuersätze

– Monatlicher Gehalt

– Jährlicher Bonus

– Beitrag zur Altersversorgung

– Übernahme Steuerlast

– Geldwerte Vorteile, z.B.: 

• (teil-)unentgeltliche 
Bereitstellung einer Wohnung, 
Fahrzeugs

• Übernahme von privaten 
Flugkosten nach Deutschland 

– Pauschaler Abzug von 
Werbungskosten 

– Pflichtbeiträge u.a. zu:

• gesetzliche 
Rentenversicherung

• gesetzliche 
Krankenversicherung 

(teilw./vollständig abzugsfähig)

– Zurverfügungstellung einer 
Wohnung / Mietzuschuss

– Bereitstellung Fahrzeug + 
Fahrer

– Abzugsmöglichkeit für 
Schulgebühren

– Progressive Steuertarife

– 2 Tarife 

– Steuersatz ca. 35%

Steuerliche Pflichten des 

Mitarbeiters

– Steuerliche Registrierung / 
Beantragung einer PAN 
(Permanent Account Number)

– Abgabe einer Steuererklärung: 
jährlich jeweils zum 31.7. nach 
Ende des indischen 
Finanzjahres (1.4.-31.3)
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3.3 SONSTIGES 

Steuerliche Pflichten des 

Arbeitgebers

Abführung Lohnsteuer in Indien

Ggf. Freistellung in Deutschland

Verrechnung der Lohnkosten 

zwischen dem deutschen 

Unternehmen und der 

indischen Tochtergesellschaft

HR-Dienstleistung

Bestimmung des 

wirtschaftlichen Arbeitsgebers 

(deutsches Unternehmen / 

indische Tochtergesellschaft)

Ggf. Betriebsstättengründung

durch Mitarbeiter z.B. aufgrund 
Vertrieb, Büro wie Liaison Office 
(Grenzfall) oder Montage.

! Freelancer 

(Scheinselbständigkeit z.B. bei 
Country Manager) 
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4 . STAY TUNED

Wir dürfen Sie noch auf unsere Publikationen hinweisen :

Themenspecial

Good to Know- ArticlesNewsletter India

Publications Rödl & Partner India

Events
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5 KONTAKT
URSULA HOFFMANN
Senior Consultant

T         +91 (0) 22 62 66 08 00
F         +91 (0) 22 62 66 08 09
ursula.hoffman@roedl.com

SABRINA ARIFIN
Associate

T    +49 911 9193  3011
M +49 171 3077  818
sabrina.arifin@roedl.com


